
erinnern, ein solches Sammelsurium von Ge-
genständen den See hinabtreiben gesehen zu ha-
ben. Kein Fischer macht mehr Jagd auf Fische, 
keine Angel wurde auf den Seegrund hinabge-
lassen; auf diese» fiolj machten die Leute Jagd 
und jeder stillte seinen Fischerkahn randvoll da-
mit, daß er kaum mehr zum Rudern Plah hatte. 
Bestimmt ein Zeichen der Zeit, denn früher HSt-
ten die Leute dieses Treibgut kaum beachter. 

Portugal. 
9^tionienmgsmaßnabme«. Während bisher 

alle Lebensmittel in Portugal frei erhältlich wa-
ren, läßt die gegenwärtige Knappheit an Mehl, 
Butter und Oel auf eine baldige Rationierung 
der wichtigsten Nahrungsmittel schließen. Man 
rechnet damit, daß daS Brot in den nächsten Ta-
gen rationiert werde, wobei die Tagesration 500 
Gramm betragen soll. 

Estland. 
Der vergraben« Pokal. Der wertvollste Sport-

preis der Welt, der Argentinien-Pokal der 
Schützen, von dessen Verschwinden seinerzeit be-
richtet wurde, ist nun aufgefunden worden. Der 
aus reinem Gold bestehende, 28 Kilo schwere 
Wanderpreis, der bei den letzten Schießmeister-
schasten in Luzern von Estland gewonnen wor-
den war, hatte ursprünglich im Nationalmuseum 

in Dorpat Aufstellung gefunden. Beim Ein
marsch der Svwietrussen in Estland wurde das 
kostbare Stück von einem Angestellten des Mu» 
seumS vergraben und nach dessen Rückkehr jetzt 
wieder unbeschädigt ans Licht gebracht. 

Verantwortlich für Verwaltung und Redaktion: 
Gustav Echädler. Vaduz, Tel. 188. 

Biehimsstellungl 
it. PrömiieruW 

SamStag den 9. Oktober findet auf dem Markt-
platz in Vaduz die diesjährige Viehausstellung und 
Prämiierung statt und zwar sowohl für das Großvieh 
als auch für das Kleinvieh. 

Sämtliche Tiere des Rindviehgeschlechtes sind um 
8 Ahr, die Pferde und das Kleinvieh um 9 Ahr aufzu-
führen. Nach halb zehn Ähr darf kein Vieh mehr aus 
geführt werden. 

In Eschen findet keine Prämiierung von Pferden 
statt. 

Als Prämien für Großvieh und Kleinvieh werden 
Geldbeträge ausgefolgt. Neu ist die Auszahlung von 
Prämien für die Milchleistung. Zahl und Äöhe der 
Prämien wie bisher. Die prämiierten Tiere dürfen vor 
beendeter Preisverteilung vom Ausstellungsplatze nicht 
abgetrieben werden, müssen aber bei der Preisrichter-
tribüne nicht mehr vorgeführt werden. Die Prämien 
sollen von den Besitzern bei der Preisrichtertribttne in 
Empfang genommen werden. Zur Prämiierung dürfen 
nur Tiere aufgetrieben werden, die mindestens 6 Mo-
nate im Lande gestanden sind, oder, wenn sie Heuer im 
Auslande aealpt wurden, schon früher dem bezüglichen 
Besitzer gehört haben. Stellt sich ferner heraus, daß ein 
als trächtig prämiiertes Rind nicht trächtig war, so ist 
der Prämienbetrag rllckzuersetzen. Sowohl im Falle 

Vorzeitigen Verkaufes eines prämiierten Tieres in das 
luSland, als auch dann, wenn dasselbe, wie eben er-

wähnt, als trächtig prämiiert wurde und nicht trächtig 
war, ist sogleich Anzeige an die Gemeindevorstehuna zu 
machen. Vorbehalten bleibt die strafrechtliche Verfol
gung jener Personen, welche wissentlich leere Tiere 
als trächtig oder trächtige als leer vorführen. 

B i s zur Beendigung des Punktiergeschäftes darf 
sich auf dem Punktierplatze außer den Preisrichtern 
niemand aufhalten. Sämtliche aufzuführenden Tiere 
sind mit einem Gesundheitsscheine zu versehen. 

Prämiiert werden: 
A. Großvieh. 

1 Trächtige Pferde oder Stuten mit Füllen. 
2. Junge Pferde. 
3. Zuchtfamilien. 
4. Trächtige Kühe oder solche Kühe, welche nicht 

mehr als vier Monate früher gekalbert haben 
5. Trächtige Rinder. 
6. Leere Rinder unter 2Vz Iahren und Zuchtkälbcr. 

Die Experten haben Auftrag, eine stärkere Aus' 
sortierung der Tiere bereits vor Vornahme der Punk 
tierung vorzunehmen. Die vor Inangriffnahme der 
Punktierung ausgestellten Tiere werden gekennzeichnet 
und separat ausgestellt. Eine Abgabe einer Geldleist, 
ung für solche Tiere findet nicht statt. 

Die liechtensteinisch« Bauernschaft tut deshalb 
gut, um unnütze Arbeit zu sparen, nur solch« Tiere 
auf de« Prämienmarkt zu bringen, die Aussicht haben, 
mindesten» 80 und 81 Punkte zu erreichen. 

Bei den Kühen werden zwei Abteilungen gemacht 
und zwar eine Abteilung mit Kühen bis und mit fünf 
Jahren und eine Abteilung mit Kühen über 5 Iahren. 

Die leeren Rinder werden in geschaufelte und un-
geschaufelte, die Zuchtkälber in eine ältere und jüngere 
Klasse sowie in gealpte und ungealpte Kälber einge-
teilt. 

In Zweifelsfällen ist der Nachweis des letzten 
KalbernS und der letzten Paarung zu erbringen. Die 
Tiere müssen in gut genährtem, gemolkenem Zustande 
aufgeführt werden. 

In Zweifelsfällen entscheidet die Kommission 
über daS Alter. Kälber unter acht Monaten sind von 
der Prämiierung ausgeschlossen. 

Eine ZuchtfamUie hat aus mindestens fünf prä-
«iierten Stücken mit gemeinsam«? Stammutter zu be. 
stehen. 

Wer Zuchtfamilien aufführt, hat für sämtliche 
Tiere Abstammungsnachweise zu erbringen. Zucht-
familien, deren Abstammung nicht einwandfrei nach-
gewiesen ist, werden nicht mchr zusammengestellt und 
erhalten auch keine Prämien. 

Für Tiere, die weniger als fünf Monate trächtig 
find, sowie für Tiere, die früher als vier Monate vor 
der PrämienauSstellung gekalbert haben, müssen die 
entsprechenden Ausweise über den Zeitpunkt der Paa
rung bezw. de« KalbernS erbracht werden. 

B. Kleinvieh. 
1. Zuchteber. 
2. Trächtige oder mit Jungen versehene Schweine. 
3. Zuchtziegenböcke. 
4. Trächtige Ziegen. 
5. Trächtige Gitzi. 
6. Zuchtschafbvcke. 
7. Trächtig« Schafe oder Schaf« mit Lämmern. 

Bei den Ziegen werden nuriene prämiiert, die ent-
weder der Toggenburger-, der Gebirgsziegenrasse oder 
der Saanenziegenrasse angehören. 778 

Beim Schaf- oder Ziegengeschlechte werden jeweils 
fünf Stück von einem Besitzer prämiiert. 

FUrftlich« Regieruugs 
gez. Dr.Soop. 

Danksagung. 
Für die vielen Beweise herzlicher Anteil-

nähme, die uns während der Krankheit und beim 
Tode unseres unvergeßlichen lieben Sohnes, 
Bruders, Onkels und Schwagers 

JLngling 

Alois Kindle 
zugegangen sind, sagen wir allen ein herzliches 

[ Vergelts Gott. Im besonderen danken wir der 
löbl. Feuerwehr für das ehrende Geleite zu sei-
ner letzten Ruhestätte. Lieben Dank auch allen 

I Nachbarn, Verwandten und Bekannten für ihre 
Beteiligung an der Beerdigung, für die schönen 
Kranz- und Blumenspenden und für alle Bei-
leidsbezeigungen. 

Wir bitten, dem lieben Verstorbenen auch 
fernerhin im Gebete gedenken zu wollen. 

Triefen, den I. Oktober 1943. 988 
Die tieftrauernden Hinterbliebenen. 

0878vN«r».l.»II0.U.«».VN«I»78liNak7l.. 

AUSSTELLUNG ST. GALLEN 
-51 

Vleh-u.Produktenschau,Molkerelbetrlebe 
Maschinen u. QerMte, WeldvvIrUchalt usw. 

Günstige Verlosung, Küehll-.Weln- u. Most-
Stuben. GroOer Jahrmarkt u. Budenstadt 

Verbilligte Bahnfahrten 
BIHttta In dar Ausstellung abatsmpaln liaaanl 

(' 
Eintritt: Fr. 1.30. Militär und Klndar Fr. -.60, 
Schute* Fr. —.38. Varbllligt* Abonnarmnia, » 

O E l f A 
Ostsdiwelzerische Land" und 

Mlldiwirtschaftllche Ausstellung 
Die S B B . oew&hren folgende Vergünstigungen 

A m Freitag den 8., Sonntag den 10., Dienstag 
den iZ, Donnerstag den 14. und Samstag den 
16. Oktober a. c verbilligte Billette S. Klasse nach 
St. Gallen HB zur Hinfahrt an obigen Tagen mit zwei 
verschiedenen, auf den Billetten verzeichneten Zagen 
und Buckfahrt mit beliebigen Zügen innert 2 Tagen 
Abgangsstation. 991 

Erscheint nnr einmal 1 Gefalllast ausschneiden! 

Die fürstliche Regierung sieht sich erneut 
veranlaßt, auf das bestehende Tanzverbot hin-
zuweisen. Sie gibt der Erwartung Ausdruck, daß 
schon mit Rücksicht auf den Ernst der Lage dem-
selben auch nachgelebt wird und behält sich vor, 
mit schärfsten Strafen gegen Aebertretungen 
desselben vorzugehen. 989 

Fürstlich« Regienmg: 
gez. Dr. Ä o o p. 

Harienuigsbiireaii Concordia 

I N T E R K A N T O N A L E 

Landes 
Lotterie ' Einzel-Lose Fr. 5.-. Serien zu 10 

Losen Fr. 50.- (enthaltend 2 sichere 
Treffer), erhältlich bei allen Los-
verkaufssteilen und Banken. Ein
zahlungen an Landes Lotterie Zürich 
VIII/27600. 

Tel. 389 W6 

Veratttlong von Hotel- u. Privatpersonal 

Memchttt 
auch Anf««g«ri« 

in Laben nach Vaduz gesucht. 
Offerten unter Chiffre L A 16 

an die Verwaltung d». 891. 

Verloren: 
Ein goldener 

Ring 
mit blauem Saphler-Stein und 
zwei llelnen Diamanten, auf der 
Landstraße Apotheke. Pension 
Strub, westliche Straßenselie. 

Der Ring, der nur Erinnerung» 
wert besitzt, kann gegen guten 
Finderlohn abgegeben werden 
bei 81 

Pension Strub. 
Vaduz. 

V*!o-Anhän,„r 
„Primus" 

(zugleich prakr. HandwägeU) 
nurFP.5B.-

Verl. Sie 
Prospekte 
direkt von 

R. Primus KSlüker, Zürich, 
Müllerstrasse 16 Tel. 757 43 

Universal 
Zldc-Zadc 

Nlhmwhlnen 
mit Bieseneinrichtung, Vor-
Itrlegs-Ausiahrungen, versch. 
erstklassige Systeme, erhalten 

Sie noch bei 
F. ] . B M M I 

Maschinenhdlg., Sdwonwald 
Telephon Nr. 116 

Arbeitsmarkt 
l̂ S 
IM 

Knecht» und. Sungtnechte. 
10 ftUflartctttt in Steinbruch 

Büch». 
Vorarbeiter und 4 Bruchstein* 
maurer bei guter Bezschluag 
«ach Shur. 

G R A U B Ü N D E N 

42. Kantonaler Alp- u. Weide-

Zuchtstier-
Markt 

mit A u a s t e l l u n g u n d P r a m l l e r u n g 

12.D.13. Oktober 1943 In Chnr 
E s s i n d n u r d i e a u f G r u n d d e r Intraku
t a n e n T u b e r k u l i n p r o b e a l s t u b e r k u l o s e 
frei b e f u n d e n e n s t i e r e z u g e l a s s e n . 

G l e i c h z e i t i g f inde t d e r 

4. Kantonal* Klelnvieh-ffarkt 
CfUr T i e r e d e r S o h a f - u. Z i e g e n g a t t u n g ) 

statt. 992 

naushalfniiiissiliHle St. Elisafietn 
Schaan 
bietet Töchtern vom 14. Lebensjahre an Ge
legenheit, sich in allen Zweigen einer geord
neten Haushaltung auszubilden. 
Täglich vier Stunden praktisches Kochen, 
Braten, Backen etc. für einfache und feine 
Eüche. Waschen - Bügeln - Flicken - Nä
hen - Handarbeiten - Kinder- und Kranken
pflege - Gartenbau. — Instandhaltung der 
Wohn- und Schlafräume. 894 
Daselbst werden auch Privatstunden in allen 
kaufmännischen Fächern erteilt. 
Anfragen bei der hmtitafadeltnng. 
6nrttffe ftr tau ?i irMi» Liechtttstchi 

Vaduz 
Tel. 0 (RegierungSgebäude) Tel, S. 

Liechtensteinische LandeSbant 
Unverbindliche Devisenkurse. 

vom 5. Oktober 1943, morgens 10 Lhr. 
Käufer Verkäufer 

Loud«, -Ott Aeeomtt«' . 17.25 17.40 
L»»o. »Register«!) Aceount«' 17.25 17.40 
N««p«kKaiel . . . . —.— 4.32 
Newyork Noten . . . . 3.25 8.46 
Frankreich.tmttsetzt" . . 5.70 6 — 
Part« Note» 1.60 1.90 
««rite .frei" 172.- 172.76 
Reisemark Scheck« . . . —.— 85.— 
Mark Silber . . . . . —.— 25.— 
Mark Noten —.— 18.— 
Matland.stet' . . . » 22.60 22.76 
Retseltre . . . . . . . . —.— 15.60 
Lire Roten —.— 2.10 
Belgien - .— 69.50 


